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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1994

Rechtssatz

Ein Kraftfahrzeuglenker be-ndet sich bei einer Abgabenverkürzung (§ 2 Stmk ParkgebG) in einem

schuldausschließenden Tatbildirrtum nach § 5 Abs 2 VStG, wenn er annimmt, daß ein (ö9entlicher) Parkplatz, auf

dessen Zu- und Abfahrt signi-kante P<astersteine mit dem Schriftzug -Hotelverlegt sind und dessen äußere Gestaltung

sich sicht- und spürbar von den übrigen in der näheren Umgebung be-ndlichen Straßenzüge abhebt (Überfahren von

Bordsteinen), nicht zur (<ächendeckend verordneten) gebührenp<ichtigen Kurzparkzone gehört. Bei Einräumung

solcher Sondernutzungen müßte zur entsprechenden eindeutigen Kennzeichnung zumindest die Anbringung der

blauen Markierung erfolgen.

Schlagworte

landesges. Abgabenstrafrecht Schuldausschließungsgrund

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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